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9. Gesetz über das Wohnungseigentum und das
Dauerwohnrecht

(Wohnungseigentumsgesetz – WEG)
Vom 15. März 1951

(BGBl. I S. 175, ber. S. 209)
BGBl. III/FNA 403-1

zuletzt geänd. durch Art. 1 WohnungseigentumsmodernisierungsG (WEMoG) v. 16.10.2020 (BGBl. I
S. 2187)

Teil 1. Wohnungseigentum

Abschnitt 1. Begriffsbestimmungen
§ 1 Begriffsbestimmungen. (1) Nach Maßgabe dieses Gesetzes kann an Woh-
nungen das Wohnungseigentum, an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen
eines Gebäudes das Teileigentum begründet werden.
(2) Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung in Ver-

bindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu
dem es gehört.
(3) Teileigentum ist das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden

Räumen eines Gebäudes in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem
gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört.
(4) Wohnungseigentum und Teileigentum können nicht in der Weise begrün-

det werden, daß das Sondereigentum mit Miteigentum an mehreren Grundstü-
cken verbunden wird.
(5) Gemeinschaftliches Eigentum im Sinne dieses Gesetzes sind das Grundstück

und das Gebäude, soweit sie nicht im Sondereigentum oder im Eigentum eines
Dritten stehen.
(6) Für das Teileigentum gelten die Vorschriften über das Wohnungseigentum

entsprechend.

Abschnitt 2. Begründung des Wohnungseigentums
§ 2 Arten der Begründung. Wohnungseigentum wird durch die vertragliche
Einräumung von Sondereigentum (§ 3) oder durch Teilung (§ 8) begründet.

§ 3 Vertragliche Einräumung von Sondereigentum. (1) 1Das Miteigentum
(§ 1008 des Bürgerlichen Gesetzbuches) an einem Grundstück kann durch Ver-
trag der Miteigentümer in der Weise beschränkt werden, daß jedem der Mit-
eigentümer abweichend von § 93 des Bürgerlichen Gesetzbuches das Eigentum
an einer bestimmten Wohnung oder an nicht zu Wohnzwecken dienenden be-
stimmten Räumen in einem auf dem Grundstück errichteten oder zu errichten-
den Gebäude (Sondereigentum) eingeräumt wird. 2 Stellplätze gelten als Räume
im Sinne des Satzes 1.
(2) Das Sondereigentum kann auf einen außerhalb des Gebäudes liegenden Teil

des Grundstücks erstreckt werden, es sei denn, die Wohnung oder die nicht zu
Wohnzwecken dienenden Räume bleiben dadurch wirtschaftlich nicht die
Hauptsache.
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(3) Sondereigentum soll nur eingeräumt werden, wenn die Wohnungen oder
sonstigen Räume in sich abgeschlossen sind und Stellplätze sowie außerhalb des
Gebäudes liegende Teile des Grundstücks durch Maßangaben im Aufteilungsplan
bestimmt sind.

§ 4 Formvorschriften. (1) Zur Einräumung und zur Aufhebung des Sonder-
eigentums ist die Einigung der Beteiligten über den Eintritt der Rechtsänderung
und die Eintragung in das Grundbuch erforderlich.
(2) 1Die Einigung bedarf der für die Auflassung vorgeschriebenen Form. 2Son-

dereigentum kann nicht unter einer Bedingung oder Zeitbestimmung eingeräumt
oder aufgehoben werden.
(3) Für einen Vertrag, durch den sich ein Teil verpflichtet, Sondereigentum

einzuräumen, zu erwerben oder aufzuheben, gilt § 311b Abs. 1 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs1) entsprechend.

§ 5 Gegenstand und Inhalt des Sondereigentums. (1) 1Gegenstand des
Sondereigentums sind die gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 bestimmten Räume sowie
die zu diesen Räumen gehörenden Bestandteile des Gebäudes, die verändert,
beseitigt oder eingefügt werden können, ohne daß dadurch das gemeinschaftliche
Eigentum oder ein auf Sondereigentum beruhendes Recht eines anderen Woh-
nungseigentümers über das bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidli-
che Maß hinaus beeinträchtigt oder die äußere Gestaltung des Gebäudes verändert
wird. 2 Soweit sich das Sondereigentum auf außerhalb des Gebäudes liegende Teile
des Grundstücks erstreckt, gilt § 94 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend.
(2) Teile des Gebäudes, die für dessen Bestand oder Sicherheit erforderlich sind,

sowie Anlagen und Einrichtungen, die dem gemeinschaftlichen Gebrauch der
Wohnungseigentümer dienen, sind nicht Gegenstand des Sondereigentums, selbst
wenn sie sich im Bereich der im Sondereigentum stehenden Räume oder Teile
des Grundstücks befinden.
(3) Die Wohnungseigentümer können vereinbaren, daß Bestandteile des Ge-

bäudes, die Gegenstand des Sondereigentums sein können, zum gemeinschaftli-
chen Eigentum gehören.
(4) 1Vereinbarungen über das Verhältnis der Wohnungseigentümer untereinan-

der und Beschlüsse aufgrund einer solchen Vereinbarung können nach den Vor-
schriften des Abschnitts 4 zum Inhalt des Sondereigentums gemacht werden. 2 Ist
das Wohnungseigentum mit der Hypothek, Grund- oder Rentenschuld oder der
Reallast eines Dritten belastet, so ist dessen nach anderen Rechtsvorschriften
notwendige Zustimmung nur erforderlich, wenn ein Sondernutzungsrecht be-
gründet oder ein mit dem Wohnungseigentum verbundenes Sondernutzungs-
recht aufgehoben, geändert oder übertragen wird.

§ 6 Unselbständigkeit des Sondereigentums. (1) Das Sondereigentum kann
ohne den Miteigentumsanteil, zu dem es gehört, nicht veräußert oder belastet
werden.
(2) Rechte an demMiteigentumsanteil erstrecken sich auf das zu ihm gehören-

de Sondereigentum.

1)Nr. 1.

9 WEG §§ 4–6 Wohnungseigentumsgesetz
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§ 71) Grundbuchvorschriften. (1) 1 Im Falle des § 3 Abs. 1 wird für jeden
Miteigentumsanteil von Amts wegen ein besonderes Grundbuchblatt (Woh-
nungsgrundbuch, Teileigentumsgrundbuch) angelegt. 2Auf diesem ist das zu dem
Miteigentumsanteil gehörende Sondereigentum und als Beschränkung des Mit-
eigentums die Einräumung der zu den anderenMiteigentumsanteilen gehörenden
Sondereigentumsrechte einzutragen. 3Das Grundbuchblatt des Grundstücks wird
von Amts wegen geschlossen.
(2) 1Zur Eintragung eines Beschlusses im Sinne des § 5 Absatz 4 Satz 1 bedarf

es der Bewilligungen der Wohnungseigentümer nicht, wenn der Beschluss durch
eine Niederschrift, bei der die Unterschriften der in § 24 Absatz 6 bezeichneten
Personen öffentlich beglaubigt sind, oder durch ein Urteil in einem Verfahren
nach § 44 Absatz 1 Satz 2 nachgewiesen ist. 2Antragsberechtigt ist auch die
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer.
(3) 1Zur näheren Bezeichnung des Gegenstandes und des Inhalts des Sonder-

eigentums kann auf die Eintragungsbewilligung oder einen Nachweis gemäß
Absatz 2 Satz 1 Bezug genommen werden. 2Veräußerungsbeschränkungen (§ 12)
und die Haftung von Sondernachfolgern für Geldschulden sind jedoch ausdrück-
lich einzutragen.
(4) 1Der Eintragungsbewilligung sind als Anlagen beizufügen:

1. eine von der Baubehörde mit Unterschrift und Siegel oder Stempel versehene
Bauzeichnung, aus der die Aufteilung des Gebäudes und des Grundstücks sowie
die Lage und Größe der im Sondereigentum und der im gemeinschaftlichen
Eigentum stehenden Teile des Gebäudes und des Grundstücks ersichtlich ist
(Aufteilungsplan); alle zu demselben Wohnungseigentum gehörenden Einzel-
räume und Teile des Grundstücks sind mit der jeweils gleichen Nummer zu
kennzeichnen;

2. eine Bescheinigung der Baubehörde, daß die Voraussetzungen des § 3 Absatz 3
vorliegen.

2Wenn in der Eintragungsbewilligung für die einzelnen Sondereigentumsrechte
Nummern angegeben werden, sollen sie mit denen des Aufteilungsplanes über-
einstimmen.
(5) Für Teileigentumsgrundbücher gelten die Vorschriften über Wohnungs-

grundbücher entsprechend.

§ 8 Teilung durch den Eigentümer. (1) Der Eigentümer eines Grundstücks
kann durch Erklärung gegenüber dem Grundbuchamt das Eigentum an dem
Grundstück in Miteigentumsanteile in der Weise teilen, daß mit jedem Anteil
Sondereigentum verbunden ist.
(2) Im Falle des Absatzes 1 gelten § 3 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 3, § 4

Absatz 2 Satz 2 sowie der §§ 5 bis 7 entsprechend.
(3) Wer einen Anspruch auf Übertragung von Wohnungseigentum gegen den

teilenden Eigentümer hat, der durch Vormerkung im Grundbuch gesichert ist,
gilt gegenüber der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und den anderen
Wohnungseigentümern anstelle des teilenden Eigentümers als Wohnungseigentü-

1) Vgl. hierzu die VO über die Anlegung und Führung der Wohnungs- und Teileigentumsgrundbücher
(Wohnungsgrundbuchverfügung – WGV) idF der Bek. v. 24.1.1995 (BGBl. I S. 134), zuletzt geänd.
durch G v. 16.10.2020 (BGBl. I S. 2187).

Wohnungseigentumsgesetz §§ 7, 8 WEG 9
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mer, sobald ihm der Besitz an den zum Sondereigentum gehörenden Räumen
übergeben wurde.

§ 9 Schließung der Wohnungsgrundbücher. (1) Die Wohnungsgrund-
bücher werden geschlossen:
1. von Amts wegen, wenn die Sondereigentumsrechte gemäß § 4 aufgehoben
werden;

2. auf Antrag des Eigentümers, wenn sich sämtliche Wohnungseigentumsrechte in
einer Person vereinigen.

(2) Ist ein Wohnungseigentum selbständig mit dem Rechte eines Dritten
belastet, so werden die allgemeinen Vorschriften, nach denen zur Aufhebung des
Sondereigentums die Zustimmung des Dritten erforderlich ist, durch Absatz 1
nicht berührt.
(3) Werden die Wohnungsgrundbücher geschlossen, so wird für das Grund-

stück ein Grundbuchblatt nach den allgemeinen Vorschriften angelegt; die Son-
dereigentumsrechte erlöschen, soweit sie nicht bereits aufgehoben sind, mit der
Anlegung des Grundbuchblatts.

Abschnitt 3. Rechtsfähige Gemeinschaft der Wohnungseigentümer
§ 9a Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. (1) 1Die Gemeinschaft der
Wohnungseigentümer kann Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen,
vor Gericht klagen und verklagt werden. 2Die Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer entsteht mit Anlegung der Wohnungsgrundbücher; dies gilt auch im
Fall des § 8. 3 Sie führt die Bezeichnung „Gemeinschaft der Wohnungseigentü-
mer“ oder „Wohnungseigentümergemeinschaft” gefolgt von der bestimmten
Angabe des gemeinschaftlichen Grundstücks.
(2) Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer übt die sich aus dem gemein-

schaftlichen Eigentum ergebenden Rechte sowie solche Rechte der Wohnungs-
eigentümer aus, die eine einheitliche Rechtsverfolgung erfordern, und nimmt die
entsprechenden Pflichten der Wohnungseigentümer wahr.
(3) Für das Vermögen der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (Gemein-

schaftsvermögen) gelten § 18, § 19 Absatz 1 und § 27 entsprechend.
(4) 1 Jeder Wohnungseigentümer haftet einem Gläubiger nach dem Verhältnis

seines Miteigentumsanteils (§ 16 Absatz 1 Satz 2) für Verbindlichkeiten der
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, die während seiner Zugehörigkeit ent-
standen oder während dieses Zeitraums fällig geworden sind; für die Haftung nach
Veräußerung des Wohnungseigentums ist § 160 des Handelsgesetzbuchs1) ent-
sprechend anzuwenden. 2Er kann gegenüber einem Gläubiger neben den in
seiner Person begründeten auch die der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer
zustehenden Einwendungen und Einreden geltend machen, nicht aber seine
Einwendungen und Einreden gegenüber der Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer. 3 Für die Einrede der Anfechtbarkeit und Aufrechenbarkeit ist § 770 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden.
(5) Ein Insolvenzverfahren über das Gemeinschaftsvermögen findet nicht statt.

1) Schönfelder Nr. 50.

9 WEG §§ 9, 9a Wohnungseigentumsgesetz
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§ 9b Vertretung. (1) 1Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wird durch
den Verwalter gerichtlich und außergerichtlich vertreten, beim Abschluss eines
Grundstückskauf- oder Darlehensvertrags aber nur aufgrund eines Beschlusses der
Wohnungseigentümer. 2Hat die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer keinen
Verwalter, wird sie durch die Wohnungseigentümer gemeinschaftlich vertreten.
3Eine Beschränkung des Umfangs der Vertretungsmacht ist Dritten gegenüber
unwirksam.
(2) Dem Verwalter gegenüber vertritt der Vorsitzende des Verwaltungsbeirats

oder ein durch Beschluss dazu ermächtigter Wohnungseigentümer die Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer.

Abschnitt 4. Rechtsverhältnis der Wohnungseigentümer untereinander
und zur Gemeinschaft der Wohnungseigentümer

§ 10 Allgemeine Grundsätze. (1) 1Das Verhältnis der Wohnungseigentümer
untereinander und zur Gemeinschaft der Wohnungseigentümer bestimmt sich
nach den Vorschriften dieses Gesetzes und, soweit dieses Gesetz keine besonderen
Bestimmungen enthält, nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches
über die Gemeinschaft. 2Die Wohnungseigentümer können von den Vorschriften
dieses Gesetzes abweichende Vereinbarungen treffen, soweit nicht etwas anderes
ausdrücklich bestimmt ist.
(2) Jeder Wohnungseigentümer kann eine vom Gesetz abweichende Verein-

barung oder die Anpassung einer Vereinbarung verlangen, soweit ein Festhalten
an der geltenden Regelung aus schwerwiegenden Gründen unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalles, insbesondere der Rechte und Interessen der
anderen Wohnungseigentümer, unbillig erscheint.
(3) 1Vereinbarungen, durch die die Wohnungseigentümer ihr Verhältnis unter-

einander in Ergänzung oder Abweichung von Vorschriften dieses Gesetzes regeln,
die Abänderung oder Aufhebung solcher Vereinbarungen sowie Beschlüsse, die
aufgrund einer Vereinbarung gefasst werden, wirken gegen den Sondernachfolger
eines Wohnungseigentümers nur, wenn sie als Inhalt des Sondereigentums im
Grundbuch eingetragen sind. 2 Im Übrigen bedürfen Beschlüsse zu ihrer Wirk-
samkeit gegen den Sondernachfolger eines Wohnungseigentümers nicht der Ein-
tragung in das Grundbuch.

§ 11 Aufhebung der Gemeinschaft. (1) 1Kein Wohnungseigentümer kann
die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen. 2Dies gilt auch für eine Aufhebung
aus wichtigem Grund. 3Eine abweichende Vereinbarung ist nur für den Fall
zulässig, daß das Gebäude ganz oder teilweise zerstört wird und eine Verpflich-
tung zumWiederaufbau nicht besteht.
(2) Das Recht eines Pfändungsgläubigers (§ 751 des Bürgerlichen Gesetzbuchs)

sowie das im Insolvenzverfahren bestehende Recht (§ 84 Abs. 2 der Insolvenz-
ordnung), die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, ist ausgeschlossen.
(3) 1 Im Falle der Aufhebung der Gemeinschaft bestimmt sich der Anteil der

Miteigentümer nach dem Verhältnis des Wertes ihrer Wohnungseigentumsrechte
zur Zeit der Aufhebung der Gemeinschaft. 2Hat sich der Wert eines Miteigen-
tumsanteils durch Maßnahmen verändert, deren Kosten der Wohnungseigentü-
mer nicht getragen hat, so bleibt eine solche Veränderung bei der Berechnung des
Wertes dieses Anteils außer Betracht.

Wohnungseigentumsgesetz §§ 9b–11 WEG 9
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§ 12 Veräußerungsbeschränkung. (1) Als Inhalt des Sondereigentums kann
vereinbart werden, daß ein Wohnungseigentümer zur Veräußerung seines Woh-
nungseigentums der Zustimmung anderer Wohnungseigentümer oder eines Drit-
ten bedarf.
(2) 1Die Zustimmung darf nur aus einem wichtigen Grunde versagt werden.

2Durch Vereinbarung gemäß Absatz 1 kann dem Wohnungseigentümer darüber
hinaus für bestimmte Fälle ein Anspruch auf Erteilung der Zustimmung einge-
räumt werden.
(3) 1 Ist eine Vereinbarung gemäß Absatz 1 getroffen, so ist eine Veräußerung

des Wohnungseigentums und ein Vertrag, durch den sich der Wohnungseigentü-
mer zu einer solchen Veräußerung verpflichtet, unwirksam, solange nicht die
erforderliche Zustimmung erteilt ist. 2Einer rechtsgeschäftlichen Veräußerung
steht eine Veräußerung im Wege der Zwangsvollstreckung oder durch den Insol-
venzverwalter gleich.
(4) 1Die Wohnungseigentümer können beschließen, dass eine Veräußerungs-

beschränkung gemäß Absatz 1 aufgehoben wird. 2 Ist ein Beschluss gemäß Satz 1
gefasst, kann die Veräußerungsbeschränkung im Grundbuch gelöscht werden.
3 § 7 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 13 Rechte des Wohnungseigentümers aus dem Sondereigentum.
(1) Jeder Wohnungseigentümer kann, soweit nicht das Gesetz entgegensteht,

mit seinem Sondereigentum nach Belieben verfahren, insbesondere dieses be-
wohnen, vermieten, verpachten oder in sonstiger Weise nutzen, und andere von
Einwirkungen ausschließen.
(2) Für Maßnahmen, die über die ordnungsmäßige Instandhaltung und In-

standsetzung (Erhaltung) des Sondereigentums hinausgehen, gilt § 20 mit der
Maßgabe entsprechend, dass es keiner Gestattung bedarf, soweit keinem der
anderen Wohnungseigentümer über das bei einem geordneten Zusammenleben
unvermeidliche Maß hinaus ein Nachteil erwächst.

§ 14 Pflichten des Wohnungseigentümers. (1) Jeder Wohnungseigentümer
ist gegenüber der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer verpflichtet,
1. die gesetzlichen Regelungen, Vereinbarungen und Beschlüsse einzuhalten und
2. das Betreten seines Sondereigentums und andere Einwirkungen auf dieses und
das gemeinschaftliche Eigentum zu dulden, die den Vereinbarungen oder Be-
schlüssen entsprechen oder, wenn keine entsprechenden Vereinbarungen oder
Beschlüsse bestehen, aus denen ihm über das bei einem geordneten Zusam-
menleben unvermeidliche Maß hinaus kein Nachteil erwächst.

(2) Jeder Wohnungseigentümer ist gegenüber den übrigen Wohnungseigentü-
mern verpflichtet,
1. deren Sondereigentum nicht über das in Absatz 1 Nummer 2 bestimmte Maß
hinaus zu beeinträchtigten und

2. Einwirkungen nach Maßgabe des Absatzes 1 Nummer 2 zu dulden.

(3) Hat der Wohnungseigentümer eine Einwirkung zu dulden, die über das
zumutbare Maß hinausgeht, kann er einen angemessenen Ausgleich in Geld
verlangen.

9 WEG §§ 12–14 Wohnungseigentumsgesetz



145

§ 15 Pflichten Dritter.Wer Wohnungseigentum gebraucht, ohne Wohnungs-
eigentümer zu sein, hat gegenüber der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer
und anderen Wohnungseigentümern zu dulden:
1. die Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums und des Sondereigentums, die
ihm rechtzeitig angekündigt wurde; § 555a Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs1) gilt entsprechend;

2. Maßnahmen, die über die Erhaltung hinausgehen, die spätestens drei Monate
vor ihrem Beginn in Textform angekündigt wurden; § 555c Absatz 1 Satz 2
Nummer 1 und 2, Absatz 2 bis 4 und § 555d Absatz 2 bis 5 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs1) gelten entsprechend.

§ 16 Nutzungen und Kosten. (1) 1 Jedem Wohnungseigentümer gebührt ein
seinem Anteil entsprechender Bruchteil der Früchte des gemeinschaftlichen Ei-
gentums und des Gemeinschaftsvermögens. 2Der Anteil bestimmt sich nach dem
gemäß § 47 der Grundbuchordnung2) im Grundbuch eingetragenen Verhältnis
der Miteigentumsanteile. 3 Jeder Wohnungseigentümer ist zum Mitgebrauch des
gemeinschaftlichen Eigentums nach Maßgabe des § 14 berechtigt.
(2) 1Die Kosten der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, insbesondere der

Verwaltung und des gemeinschaftlichen Gebrauchs des gemeinschaftlichen Eigen-
tums, hat jederWohnungseigentümer nach dem Verhältnis seines Anteils (Absatz 1
Satz 2) zu tragen. 2Die Wohnungseigentümer können für einzelne Kosten oder
bestimmte Arten von Kosten eine von Satz 1 oder von einer Vereinbarung
abweichende Verteilung beschließen.
(3) Für die Kosten und Nutzungen bei baulichen Veränderungen gilt § 21.

§ 17 Entziehung des Wohnungseigentums. (1) Hat ein Wohnungseigentü-
mer sich einer so schweren Verletzung der ihm gegenüber anderen Wohnungs-
eigentümern oder der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer obliegenden Ver-
pflichtungen schuldig gemacht, daß diesen die Fortsetzung der Gemeinschaft mit
ihm nicht mehr zugemutet werden kann, so kann die Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer von ihm die Veräußerung seines Wohnungseigentums verlan-
gen.
(2) Die Voraussetzungen des Absatzes 1 liegen insbesondere vor, wenn der

Wohnungseigentümer trotz Abmahnung wiederholt gröblich gegen die ihm nach
§ 14 Absatz 1 und 2 obliegenden Pflichten verstößt.
(3) Der in Absatz 1 bestimmte Anspruch kann durch Vereinbarung der Woh-

nungseigentümer nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen werden.
(4) 1Das Urteil, durch das ein Wohnungseigentümer zur Veräußerung seines

Wohnungseigentums verurteilt wird, berechtigt zur Zwangsvollstreckung ent-
sprechend den Vorschriften des Ersten Abschnitts des Gesetzes über die Zwangs-
versteigerung und die Zwangsverwaltung3). 2Das Gleiche gilt für Schuldtitel im
Sinne des § 794 der Zivilprozessordnung, durch die sich der Wohnungseigentü-
mer zur Veräußerung seines Wohnungseigentums verpflichtet.

§ 18 Verwaltung und Benutzung. (1) Die Verwaltung des gemeinschaftli-
chen Eigentums obliegt der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer.

1)Nr. 1.
2) Schönfelder Nr. 114.
3) Auszugsweise abgedruckt unter Nr. 25.

Wohnungseigentumsgesetz §§ 15–18 WEG 9



146

(2) Jeder Wohnungseigentümer kann von der Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer
1. eine Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums sowie
2. eine Benutzung des gemeinschaftlichen Eigentums und des Sondereigentums
verlangen, die dem Interesse der Gesamtheit der Wohnungseigentümer nach bil-
ligem Ermessen (ordnungsmäßige Verwaltung und Benutzung) und, soweit solche
bestehen, den gesetzlichen Regelungen, Vereinbarungen und Beschlüssen ent-
sprechen.
(3) Jeder Wohnungseigentümer ist berechtigt, ohne Zustimmung der anderen

Wohnungseigentümer die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung eines dem
gemeinschaftlichen Eigentum unmittelbar drohenden Schadens notwendig sind.
(4) Jeder Wohnungseigentümer kann von der Gemeinschaft der Wohnungs-

eigentümer Einsicht in die Verwaltungsunterlagen verlangen.

§ 19 Regelung der Verwaltung und Benutzung durch Beschluss.
(1) Soweit die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums und die Benut-

zung des gemeinschaftlichen Eigentums und des Sondereigentums nicht durch
Vereinbarung der Wohnungseigentümer geregelt sind, beschließen die Woh-
nungseigentümer eine ordnungsmäßige Verwaltung und Benutzung.
(2) Zur ordnungsmäßigen Verwaltung und Benutzung gehören insbesondere

1. die Aufstellung einer Hausordnung,
2. die ordnungsmäßige Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums,
3. die angemessene Versicherung des gemeinschaftlichen Eigentums zum Neu-

wert sowie der Wohnungseigentümer gegen Haus- und Grundbesitzerhaft-
pflicht,

4. die Ansammlung einer angemessenen Erhaltungsrücklage,
5. die Festsetzung von Vorschüssen nach § 28 Absatz 1 Satz 1 sowie
6.1) die Bestellung eines zertifizierten Verwalters nach § 26a, es sei denn, es

bestehen weniger als neun Sondereigentumsrechte, ein Wohnungseigentümer
wurde zum Verwalter bestellt und weniger als ein Drittel der Wohnungs-
eigentümer (§ 25 Absatz 2) verlangt die Bestellung eines zertifizierten Ver-
walters.

§ 20 Bauliche Veränderungen. (1) Maßnahmen, die über die ordnungsmäßi-
ge Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums hinausgehen (bauliche Verände-
rungen), können beschlossen oder einem Wohnungseigentümer durch Beschluss
gestattet werden.
(2) 1 Jeder Wohnungseigentümer kann angemessene bauliche Veränderungen

verlangen, die
1. dem Gebrauch durch Menschen mit Behinderungen,
2. dem Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge,
3. dem Einbruchsschutz und
4. dem Anschluss an ein Telekommunikationsnetz mit sehr hoher Kapazität
dienen. 2Über die Durchführung ist im Rahmen ordnungsmäßiger Verwaltung
zu beschließen.

1) Anwendbar ab 1.12.2022, beachte hierzu § 48 Abs. 4.
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